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Neue Stoffe in der Schweiz
Grundkurs: REACH in der EU, neue Stoffe und SVHC in der Schweiz, Teil 2
Gemeinsame Anmeldestelle Chemikalien des BAFU, BAG und SECO
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Themen

1. Grundlagen (Selbstkontrolle, Identität, neue Stoffe erkennen, in Verkehr gebrachte 

Menge, Hilfsmittel)

2. Pflichten (Anmelden, Melden, Mitteilen, Folgeinformation, Übergangsbestimmungen)

3. Wer ist Herstellerin/Wer meldet an? (Zweitanmeldung, Alleinvertretung, Lieferkette)

4. Wie (An)melden (Produkteregister Chemikalien – das (An)meldeportal, IUCLID)
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1. Grundlagen - Identität
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1. Grundlagen – «Neue Stoffe» erkennen

(Stoffe, die in der EU registriert sind, gelten als alte Stoffe.)

• welche in der EU nach REACH nicht (mehr) voll registriert sind
• nur als Zwischenprodukt registriert sind (ausgenommen Monomere)
• in einer höheren Mengenkategorie in Verkehr gebracht werden, als sie in der EU registriert 
sind
 https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/registered-substances

Anmeldepflichtig sind dann alle neue Stoffe, die
• Die Anmeldepflicht gilt grundsätzlich für Mengen über 1 Tonne pro Hersteller oder 

Importeur (Schweizer Menge), 
• Nur Meldung falls Ausnahme nach Artikel 26 Bst. a, c, g, h, j (z.B. Menge <1 Tonne)
• Selbstkontrolle: Stoffidentität (z.B: Polymer oder nicht) der Rezepturkomponenten bzw. 

SDB
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1. Grundlagen – In Verkehr gebrachte Menge

• Inverkehrbringen: Import in die Schweiz oder Abgabe an dritte (Art. 4 Abs. 1 Bst. i ChemG)
• Bestimmt ob ein Stoff Gemeldet oder Angemeldet werden muss (Ab 1 Tonne pro Jahr und 

pro Hersteller/Importeur in der Schweiz)
• Bestimmt den Umfang des Dossiers für den Stoff. (siehe Mengenschwellen, 10 T, 100 T, 

1000 T, Art. 47 ChemV)
• Bestimmt die anfallende Gebühr für eine Anmeldung (siehe Wegleitung)
• Ab 10 Tonnen/Jahr ist ein Stoffsicherheitsbericht notwendig 
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2. Pflichten
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2. Pflichten – Übergangsbestimmungen

Art. 25 ChemV, Stoffe die nicht mehr registriert sind
Wenn ein Stoff nicht mehr nach REACH registriert ist, darf die Herstellerin ihn noch bis zum 
Ende des Kalenderjahres, das auf die Änderung des Registrierungsstatus folgt, ohne 
Anmeldung in Verkehr bringen. Auf begründetes Gesuch hin kann diese Frist um weitere 2 
Jahre verlängert werden.

Art. 93 ChemV, Übergangsregelungen für EINECS-Stoffe (EC Nr. beginnend mit 2 oder 3) 
oder NLP (EC Nr. beginnend mit 5), die seit dem 1.5.2022 anmeldepflichtig sind:

Ohne Voranfrage (keine Versuche an Wirbeltieren notwendig oder die Herstellerin beabsichtigt 
nicht, den Stoff anzumelden) darf die Herstellerin den Stoff noch längstens bis zum 30.4.2024 
ohne Anmeldung in Verkehr bringen. Auf begründetes Gesuch hin kann diese Frist bis zum 30 
April 2025 verlängert werden.
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2. Pflichten – Weitere Pflichten bei neuen Stoffen

 Folgeinformationspflicht (Dossier Upgrade bei nächster Mengenschwelle)
 Mitteilungsspflicht für prozess- und verfahrensorientierte Forschung und Entwicklung 

(PPORD)

Übergangsregelungen für vor dem 1.5.2022 angemeldete Stoffe, die nicht mehr 
anmeldepflichtig sind:

• Keine Folgepflichten mehr 
• Stoff unterliegt der Meldepflicht
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2. Pflichten – Vorgesehene Ausnahmen nach Art. 26 ChemV

• Inverkehrbringen <1 T/a (jedoch Meldung wenn gefährlich)
• in der Schweiz bezogene Stoffe
• reimportierte Stoffe (z.B: CH EUCH)
• Polymere (Monomere anmeldepflichtig): jedoch Meldung wenn gefährlich
• Stoffe, welche in den Anh. IV und V REACH sowie 7 ChemV gelistet sind
• Zwischenprodukt melden falls 

• >100kg/a und 
• verlässt Herstellungsstandort und
• an Dritte abgegeben

Generelle Ausnahmen: Biozidprodukte und Pflanzenschutzmittel, Heilmittel…

Siehe auch: www.anmeldestelle.ch

25. Juni 2024 Neue Stoffe in der Schweiz 12



Autor

3. Wer meldet neue Stoffe an? 

• Die Schweizer «chemische Herstellerin» die den Stoff in der Schweiz an Dritte abgibt
• Die Schweizer Importeurin (gilt auch als Herstellerin im Sinne der ChemV)
• Bei mehreren Importeurinnen/Herstellerinnen: jede Lieferkette muss anmelden (evtl. 

«Zweitanmeldung» mit Zugangsbescheinigung vgl. Art. 29 ChemV)
• Alleinvertreterin: Lieferant im Ausland kann eine Alleinvertreterin bestimmen (Liste mit 

allen Importeuren und Stoffmengen). Die Importeurin orientiert die Alleinvertreterin jährlich 
über die importierten Mengen
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3. Bereits angemeldet / Optionen

Falls eine Anmelderin einer anderen Lieferkette den Stoff in der Schweiz bereits angemeldet hat, kann ich:

• den Stoff/das Gemisch bei ihr beziehen
• mich durch eine Alleinvertreterin vertreten lassen (ausländischen Lieferanten kontaktieren)
• die frühere Anmelderin um eine Zugangsbescheinigung (LoA) als neue Anmelderin bitten. 

Dann nimmt die Anmeldestelle auf die früheren Daten Bezug (Art. 29 ChemV). 
➤ «Zweitanmeldung»

• Falls (erst)Anmeldung vor mehr als 12 Jahren erfolgte ist keine Zugangsbescheinigung 
mehr erforderlich (Schutzfrist abgelaufen)
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3. Wie Anmelden – Neue Stoffe

• www.rpc.admin.ch 

• Leitfaden (An)Meldung neue Stoffe in 
RPC 

• Begleitbrief, IUCLID, SDB, etc.

• Bestätigung per Brief

• Verfügung (60 Tage nach Eingang)

• Rechnung

• www.rpc.admin.ch

• Leitfaden (An)Meldung neue Stoffe in 
RPC 

• SDB
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4. Produkteregister Chemikalien 
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4. Produkteregister Chemikalien 
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4. IUCLID – Das internationale Datenformat
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• IUCLID (IUCLID: International Uniform ChemicaL Information Database) 
• Vor dem Einreichen: Durchführung von «validate» im «working context»
• Kostenlos erhältlich auf https://iuclid6.echa.europa.eu/
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4. Hilfestellungen
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Für weitere Auskünfte:
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RPC
cheminfo@bag.admin.ch, 058 465 73 05

ChemV: Interpretation und Revision, GHS: BAG, Sektion REACH und Risikomanagement RRM@bag.admin.ch
Neustoffe, IUCLID

cheminfo@bag.admin.ch
REACH
reachhelpdesk@bag.admin.ch, 058 465 12 53

Sicherheitsdatenblatt in der Schweiz / Expositionsszenarien 
SICHEM – SIcherer Umgang mit CHEMikalien (admin.ch)

SECO, Ressort Chemikalien und Arbeit  info.ab@seco.admin.ch
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Vielen Dank. Fragen?
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Hinweis:

Obwohl die für den Vollzug des Chemikalienrechts zuständigen Bundesstellen mit aller Sorgfalt
für die Richtigkeit der veröffentlichten Informationen besorgt sind, handelt es sich vorliegend
lediglich um eine unverbindliche Auskunft der betreffenden Bundesstellen. Hinsichtlich der 
inhaltlichen Richtigkeit, Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit dieser
Informationen kann keine Gewährleistung übernommen werden. 

Haftungsansprüche gegen die Bundesstellen wegen Schäden materieller oder immaterieller Art, 
welche aus dem Zugriff oder der Nutzung bzw. Nichtnutzung der veröffentlichten Informationen
entstanden sind, werden ausgeschlossen. 
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